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Rehabilitation Abhängigkeitskranker
hier: Fortführung von Leistungen der Ambulanten Rehabilitation und Suchtnach-

sorge vorläufig bis 19.04.2020

Sehr geehrter Herr Dr. Weissinger,
sehr geehrter Herr Dr. Raiser,

wir nehmen Bezug auf die gestrige Mail der DRV Bund, Frau Müller-Simon, um
13:30 Uhr.

Die gesetzlichen Krankenkassen schließen sich aufgrund der aktuellen Lage den Re-
gelungen der DRV Bund in Bezug auf die Fortführung von Leistungen der Ambulan-
ten Rehabilitation Abhängigkeitskranker (ARS) und der Suchtnachsorge vorläufig bis
19.04.2020 an.

Danach können die Leistungen der ARS telefonisch im Rahmen von therapeutischen
Einzelgesprächen erbracht werden. Hierfür kann der Kostensatz der ARS abgerech-
net werden.

Um den Rehabilitationserfolg einer medizinischen Rehabilitation Abhängigkeitskran-
ker auch weiterhin zu sichern, wird zudem empfohlen, beantragte Leistungen zur
Suchtnachsorge telefonisch im Rahmen von Einzelgesprächen aufzunehmen bezie-
hungsweise fortzuführen. Für die telefonische Erbringung der Gespräche zur Sucht-
nachsorge gilt der Kostensatz der Suchtnachsorge.



Seite 2

Auch die Nutzung digitaler Kontaktmöglichkeiten ist grundsätzlich möglich, wenn
die datenschutzrechtlichen Bestimmungen erfüllt werden. Bei dieser Form von Kon-
takt wäre auch weiterhin eine Leistungserbringung in Gruppenform möglich.

Die telefonische bzw. digitale Leistungserbringung bitten wir bei der Abrechnung
gesondert zu kennzeichnen.

Wir bitten Sie, Ihre Mitgliedseinrichtungen und-verbände entsprechend zu informie-
ren.

Sofern eine Verlängerung der o.g. Ausnahmeregelungen erforderlich wird, werden
wir Sie weiter informieren. Für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen gern zur Verfü-
gung.

Kopie dieses Schreibens erhalten die Bundesdrogenbeauftragte, das BMAS, das BMG,
die DRV Bund, die Verbände der Krankenkassen auf Bundesebene und der GKV-Spit-
zenverband zur Kenntnis.

Mit freundlichen Grüßen
im Auftrag

Klaus Gerkens


